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(bei Antwort bitte GZ und DOKangeben)

Sehr geehrt██████, 

nach § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG hat jedermann gegenüber den Behörden des Bundes einen 
Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen (§ 2 Nummer 1 IFG). Nach § 1 Absatz 2 
IFG kann die Behörde Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder Informationen in 
sonstiger Weise zur Verfügung stellen. Der Anspruch auf Informationszugang besteht jedoch 
nur für die bei der jeweiligen Behörde vorliegenden Informationen bzw. Akten. Einen 
Anspruch auf Informationsbeschaffung vermittelt das IFG nicht. Das IFG begründet auch 
keinen Anspruch auf sonstige Auskunftserteilung, etwa auf Beantwortung von Sach- oder 
Fachfragen oder Fragen, welche auf eine Bewertung der vorhandenen amtlichen Information 
abzielen. 

Bei der von Ihnen gestellten Anfrage handelt es sich um eine einfache Sachauskunft und es 
wird kein Zugang zu Dokumenten begehrt. Damit ist es kein IFG-Antrag im Sinne des 
Gesetzes. Ich kann Ihnen jedoch außerhalb des IFG-Verfahrens folgende Auskunft zu Ihrer 
Anfrage geben: 
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In der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien ist geregelt, dass in den 

Arbeitsabläufen so weit wie möglich elektronische Verfahren zu nutzen sind. Die Führung der 

Akten richtet sich nach der Richtlinie für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut (Akten 

und Dokumenten) in den Bundesministerien  

(siehe Link: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-

verwaltung/verwaltungsmodernisierung/geschaeftsordnung-

bundesministerien/geschaeftsordnung-bundesministerien-node.html). 

 

Darüber hinaus sind ausdrückliche Anweisungen zum Einsparen von Papier hier nicht 

bekannt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

Tuljus 

 

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 


